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Landkreis Augsburg (Druckansicht)

Heilpraktiker Schritt 2 –Überprüfung

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg führt die Heilpraktikerüberprüfun-
gen zentral für den Regierungsbezirk Schwaben durch; ausgenommen ist die Stadt
Augsburg.

Die für Ihren Niederlassungsort örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde meldet Sie
nach Überprüfung der Unterlagen beim Staatlichen Gesundheitsamt im Landratsamt
Augsburg zur Heilpraktikerüberprüfung an.

 

Prüfungstermine:
Der schriftliche Teil der Überprüfungen wird in Bayern einheitlich durchgeführt - jeweils am
dritten Mittwoch im März sowie am zweiten Mittwoch im Oktober.

Eine Einladung zum schriftlichen Überprüfungsteil erhalten Sie spätestens zwei Wochen vor
dem jeweiligen Überprüfungstermin. Der Lösungsschlüssel für die Prüfung wird jeweils ca.
zehn Tage nach der Prüfung auf unserer Startseite eingestellt.

Weitere Informationen können Sie unserem Heilpraktikermerkblatt entnehmen.

 

Kostenübersicht Staatliches Gesundheitsamt (Prüfungsamt)

Die Gebühren und Auslagen nach der Gesundheitsgebührenverordnung (GGebV) gelten ab
dem 1. Juli 2023:

Schriftliche Überprüfung: 250 Euro
Mündliche Überprüfung: 250 Euro
Auslagen für Beisitzer: 60 bis 120 Euro
Rücktritt, Nichtteilnahme, Terminabsage: 90 Euro
Schmuckurkunde mit Siegel (auf Wunsch des Antragstellers): 40 Euro
Auslagen (Prüfungsfragen schriftlich): 60 Euro

 

Antrag auf Nachteilsausgleich

Menschen mit Behinderungen können infolge ihrer individuellen Beeinträchtigungen
Nachteile beim Erbringen von Leistungsnachweisen entstehen. Aus diesem Grund haben sie
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die Möglichkeit, bei der Heilpraktikerprüfung entsprechende Nachteilsausgleiche geltend
zu machen, die dann zu einer Modifikation der Prüfung führen können.

Der Antrag auf Nachteilsausgleich sollte von dem Antragsteller bzw. der Antragstellerin im
Rahmen der Antragstellung, jedoch spätestens mit der Einladung zur Heilpraktikerprüfung
erfolgen. Hier sollte der Antragsteller bzw. die Antragstellerin bereits die für ihn oder sie
geeigneten Nachteilsausgleiche konkret darlegen, begründen und entsprechende
Nachweise beifügen.
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